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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Dem vom 7. August bis 5. Dezember 2012 unterzeichneten Staats-

vertrag über die Übertragung von Aufgaben nach §§ 802k Abs. 1 Satz 
2, 882h Abs. 1 Satz 2 und 3 der Zivilprozessordnung und § 6 Abs. 1 
Schuldnerverzeichnisführungsverordnung und § 7 Abs. 1 Satz 1 der 
Vermögensverzeichnisverordnung zur Errichtung und zum Betrieb 
eines gemeinsamen Vollstreckungsportals der Länder zwischen den 
Ländern Berlin, Baden-Württemberg, dem Freistaat Bayern, dem 
Land Brandenburg, der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und 
Hansestadt Hamburg, den Ländern Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat 
Sachsen, den Ländern Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, dem 
Freistaat Thüringen und dem Land Nordrhein-Westfalen wird zuge-
stimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.

§ 2
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.
(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 8 Ab-

satz 1 in Kraft tritt, ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 
bekannt zu machen.

Berlin, den 15. März 2013

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Klaus  W o w e r e i t

Das Land Baden-Württemberg, vertreten durch den Ministerpräsi-
denten, dieser vertreten durch den Justizminister,
der Freistaat Bayern, vertreten durch den Ministerpräsidenten, die-
ser vertreten durch die Staatsministerin der Justiz und für Verbrau-
cherschutz,
das Land Berlin, vertreten durch den Regierenden Bürgermeister, 
dieser vertreten durch den Senator für Justiz und Verbraucherschutz,
das Land Brandenburg, vertreten durch den Ministerpräsidenten, 
dieser vertreten durch den Justizminister,
die Freie Hansestadt Bremen, vertreten durch den Ministerpräsiden-
ten, dieser vertreten durch den Senator für Justiz und Verfassung,
die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch den Senat,
das Land Hessen, vertreten durch den Ministerpräsidenten, dieser 
vertreten durch den Minister für Justiz, Integration und Europa,
das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch den Minister-
präsidenten, dieser vertreten durch die Justizministerin,
das Land Niedersachsen, vertreten durch den Ministerpräsidenten, 
dieser vertreten durch den Justizminister,
das Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch den Ministerpräsidenten, 
dieser vertreten durch den Minister der Justiz und für Verbraucher-
schutz,
das Saarland, vertreten durch die Ministerpräsidentin, diese vertre-
ten durch die Justizministerin,

der Freistaat Sachsen, vertreten durch den Ministerpräsidenten, die-
ser vertreten durch den Staatsminister der Justiz und für Europa,
das Land Sachsen-Anhalt, vertreten durch den Ministerpräsidenten, 
dieser vertreten durch die Ministerin für Justiz und Gleichstellung,
das Land Schleswig-Holstein, vertreten durch den Ministerpräsiden-
ten, dieser vertreten durch die Ministerin für Justiz, Kultur und 
Europa,
der Freistaat Thüringen, vertreten durch die Ministerpräsidentin, 
diese vertreten durch den Justizminister,
und
das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die Ministerpräsi-
dentin, diese vertreten durch den Justizminister,
schließen vorbehaltlich der Zustimmung der verfassungsmäßig zu-
ständigen Organe folgenden Staatsvertrag:

Präambel
Ziel der Gesetzesnovellierung „Sachaufklärung in der Zwangs-

vollstreckung“ ist es, die Informationsbeschaffung des Gläubigers in 
der Zwangsvollstreckung zu verbessern und die Führung der Schuld-
nerverzeichnisse der Länder zu modernisieren. Die Länder betreiben 
gemeinsam unter der Internetadresse www.vollstreckungsportal.de 
ein Internetportal (Vollstreckungsportal). Das Vollstreckungsportal 
eröffnet die zentrale Auskunft aus den Schuldner- und Vermögens-
verzeichnissen der Länder (§§ 802k Abs. 1 Satz 2, 882h Abs. 1 der 
Zivilprozessordnung). Mit diesem Staatsvertrag wird von der gesetz-

Gesetz
zu dem Staatsvertrag über die Übertragung von Aufgaben nach §§ 802k Abs. 1 Satz 2, 

882h Abs. 1 Satz 2 und 3 der Zivilprozessordnung und § 6 Abs. 1 Schuldnerverzeichnis führungsverordnung 
und § 7 Abs. 1 Satz 1 der Vermögensverzeichnisverordnung zur Errichtung und zum Betrieb eines 

gemeinsamen Vollstreckungsportals der Länder
Vom 15. März 2013

Anlage
Staatsvertrag

über die Übertragung von Aufgaben nach §§ 802k Abs. 1 Satz 2, 882h Abs. 1 Satz 2 und 3 der Zivilprozessordnung 
und § 6 Abs. 1 Schuldnerverzeichnisführungsverordnung und § 7 Abs. 1 Satz 1 der Vermögensverzeichnis- 

verordnung zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen Vollstreckungsportals der Länder
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lich vorgesehenen Möglichkeit einer länderübergreifenden Zusam-
menarbeit zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und zur Kos-
tensenkung Gebrauch gemacht (§§ 802k Abs. 1 Satz 2, 882h Abs. 1 
Satz 2 und 3 der Zivilprozessordnung).

§ 1
Gegenstand und Ziele 

des Vollstreckungsportals

Mit dem bundesweiten Vollstreckungsportal werden folgende 
Ziele erreicht:
1. Über das Vollstreckungsportal wird den gesetzlich Berechtigten 

die Einsichtnahme in den Datenbestand der Schuldnerverzeich-
nisse und der Vermögensverzeichnisse der Länder in elektroni-
scher Form eröffnet.

2. Das Vollstreckungsportal erlaubt den gesetzlich Berechtigten eine 
bundesweite Suche über die eingetragenen Daten aus den Schuld-
nerverzeichnissen und Vermögensverzeichnissen (Schuldner-
daten) der Länder.

3. Das Vollstreckungsportal stellt im Zusammenwirken mit Syste-
men, zu denen eine Vertrauensbeziehung besteht (sog. Vertrau-
ensdomäne), ein zentrales und länderübergreifendes elektroni-
sches Informations- und Kommunikationssystem im Internet 
zur Registrierung der Nutzungsberechtigten im Sinne des § 7 
Abs. 4 der Schuldnerverzeichnisführungsverordnung bereit.

4. Das Vollstreckungsportal bietet die Möglichkeit einer länder-
übergreifenden Gebührenabrechnung und Vollstreckung der Ge-
bührenforderung.

5. Das Vollstreckungsportal stellt die technischen Voraussetzungen 
bereit, um die Daten der Schuldnerverzeichnisse und der Ver-
mögensverzeichnisse aller Länder über eine einheitliche Schnitt-
stelle zu übernehmen und die Abdrucke aus dem Schuldnerver-
zeichnis zu erstellen und zu versenden.

§ 2
Bestimmung des elektronischen 

Auskunftssystems

(1) Die Länder bestimmen das Vollstreckungsportal als das län-
derübergreifende zentrale elektronische Informations- und Kommu-
nikationssystem im Sinne der §§ 802k Abs. 1 Satz 2, 882h Abs. 1 
Satz 2 und 3 der Zivilprozessordnung, über das die Daten aus den 
Schuldnerverzeichnissen und Vermögensverzeichnissen der zentra-
len Vollstreckungsgerichte der Länder abrufbar sind.

(2) Die Eintragungen im Schuldnerverzeichnis und im Vermö-
gensverzeichnis der zentralen Vollstreckungsgerichte der Länder 
werden in einheitlicher elektronischer Form an den Landesbetrieb 
Information und Technik des Landes Nordrhein-Westfalen als tech-
nischer Betreiber des Vollstreckungsportals der Länder übermittelt.

§ 3
Protokollierung der Abrufe und 

Sperrung des Bezugs von Abdrucken

(1) Die Bereitstellung der Daten aus den Schuldnerverzeichnissen 
und Vermögensverzeichnissen der Länder zum Zwecke der Ein-
sichtnahme und zum Abdruckversand umfasst auch die Pflicht zur 
Protokollierung der Abrufe gemäß § 6 Abs. 3 der Schuldnerver-
zeichnisführungsverordnung und § 7 Abs. 4 der Vermögensver-
zeichnisverordnung.

(2) Die Länder sind befugt, zugelassene Teilnehmer zum laufen-
den Bezug von Abdrucken, die die von diesen zu entrichtenden Ge-
bühren nicht oder nicht vollständig zahlen, oder bei Bekanntwerden 
von Missbrauchsfällen zu sperren.

§ 4
Zentrale Erhebung und 

Vollstreckung von Gebühren

(1) Die Länder übertragen die Zuständigkeit für die Erhebung von 
Gebühren für die Erteilung von Abdrucken aus dem Schuldnerver-
zeichnis und für die Einsichtnahme in das Schuldnerverzeichnis auf 
das Land Nordrhein-Westfalen (§ 882h Abs. 1 Satz  3 der Zivilpro-
zessordnung).

(2) Die Länder übertragen die Zuständigkeit für die Vollstreckung 
der nach Absatz 1 erhobenen Gebühren auf das Land Nordrhein-
Westfalen. Die Vollstreckung richtet sich nach dem Recht des Lan-
des Nordrhein-Westfalen.

(3) Zuständige Stelle im Sinne der Absätze 1 und 2 ist der Direk-
tor des Amtsgerichts Hagen.

(4) Eine Gebührenfreiheit im Sinne von § 8 Abs. 3 der Justizver-
waltungskostenordnung (JVKostO) beurteilt sich nach dem Recht 
des Landes, aus dessen Schuldnerverzeichnis eine Auskunft erteilt 
werden soll.

§ 5
Einsatz von elektronischen Bezahlsystemen

(1) Zur Abgeltung der Gebühren nach § 4 Abs. 1 ist der Einsatz 
elektronischer Bezahlsysteme gestattet.

(2) Die Länder erhalten zum Nachweis der nach § 4 Abs. 1 erho-
benen Gebühren eine monatliche Übersicht.

§ 6
Auskehrung der Einnahmen

(1) Die aufgrund der Übertragungen nach § 4 eingenommenen 
Gebühren werden quartalsweise beginnend mit dem 1. April 2013 
an die Länder überwiesen.

(2) Einnahmen für Auskünfte aus dem Vollstreckungsportal, wel-
che dem Schuldnerverzeichnis eines Landes zugeordnet werden 
können, fließen diesem Land in der landesrechtlich bestimmten 
Höhe zu. Im Übrigen werden die Einnahmen nach dem jeweils aktu-
ellen Königsteiner Schlüssel verteilt.

(3) Der Überweisungsbetrag entspricht in der Höhe der Summe 
der Beträge, die – gegebenenfalls nach Abzug von Gebühren eines 
elektronischen Bezahl- oder Vollstreckungsverfahrens – dem Land 
Nordrhein-Westfalen tatsächlich zugeflossen sind.

§ 7
Kosten und Betrieb des Vollstreckungsportals

(1) Die Länder erstatten dem Land Nordrhein-Westfalen den ihm 
durch diesen Vertrag entstehenden Aufwand. Die Verteilung der 
Kosten richtet sich nach dem jeweils geltenden Königsteiner Schlüs-
sel zum Stichtag der Abrechnung.

(2) Die Einzelheiten über den Betrieb des gemeinsamen Vollstre-
ckungsportals der Länder sowie die Höhe der Kosten werden in 
einer Dienstleistungsvereinbarung gesondert geregelt.

§ 8
Inkrafttreten und Kündigung

(1) Dieser Staatsvertrag bedarf der Ratifikation. Die Ratifikations-
urkunden werden bei der Landesjustizverwaltung Nordrhein-West-
falen hinterlegt. Die Landesjustizverwaltung Nordrhein-Westfalen 
teilt den übrigen Vertragsparteien die Hinterlegung der letzten Rati-
fikationsurkunde mit. Der Staatsvertrag tritt mit dem Tage, der auf 
die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde folgt, nicht jedoch 
vor dem 1. Januar 2013 in Kraft.

(2) Dieser Staatsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
Eine Kündigung kann jeweils mit einer Frist von 6 Monaten zum 
Schluss des Kalenderjahres erfolgen. Eine Kündigung ist erstmals 
zum Ablauf des Jahres 2014 zulässig.
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Für das Land Niedersachsen 
Der Justizminister
Hannover, den 9. Oktober 2012 Bernd B u s e m a n n

Für das Land Nordrhein-Westfalen 
Der Justizminister
Düsseldorf, den 21. November 2012 Thomas K u t s c h a t y

Für das Land Rheinland-Pfalz 
Der Minister der Justiz und für Verbrau-
cherschutz
Mainz, den 16. Oktober 2012 Jochen H a r t l o f f

Für das Saarland 
Die Ministerin der Justiz
Saarbrücken, den 14. November 2012 Anke R e h l i n g e r

Für den Freistaat Sachsen 
Der Staatsminister der Justiz und für 
Europa
Dresden, den 12. November 2012 Dr. M a r t e n s

Für das Land Sachsen-Anhalt 
Die Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung
Magdeburg, den 25. Oktober 2012 Prof. Dr. Angela K o l b

Für das Land Schleswig-Holstein 
Für den Ministerpräsidenten 
Ministerin für Justiz, Kultur und Europa
Kiel, den 12. November 2012

 
 
 
Anke S p o o r e n d o n k

Für den Freistaat Thüringen 
Der Justizminister
Erfurt, den 20. November 2012 Dr. Holger P o p p e n h ä g e r

Für das Land Baden-Württemberg 
Der Justizminister
Stuttgart, den 12. November 2012 Rainer S t i c k e l b e r g e r

Für den Freistaat Bayern 
Die Staatsministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz
München, den 8. November 2012 Dr. Beate M e r k

Für das Land Berlin 
Der Senator für Justiz und 
Verbraucherschutz
Berlin, den 5. Dezember 2012 Thomas H e i l m a n n

Für das Land Brandenburg 
Der Minister der Justiz
Potsdam, den 21. November 2012 Dr. Volkmar Schöneburg

Für die Freie Hansestadt Bremen 
Der Senator für Justiz und Verfassung
Bremen, den 16. November 2012 i. V. Prof. S t a u c h

Für den Senat der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
Die Senatorin der Behörde für Justiz und 
Gleichstellung
Düsseldorf, den 21. August 2012 S c h i e d e k

Für das Land Hessen 
Der Minister für Justiz, 
Integration und Europa
Wiesbaden, den 7. August 2012 Jörg-Uwe H a h n

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
Die Justizministerin
Schwerin, den 7. September 2012 Uta-Maria K u d e r

Auf Grund des § 14 Absatz 1, des § 16 Absatz 1 und des § 17 Ab-
satz 1 Satz 3 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22. Juli 2011 (BGBl. I. S. 1509), in Verbindung mit § 13 Ab-
satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fas-
sung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Die durch Verordnung vom 27. Januar 2012 (GVBl. S. 38) erlas-

sene Veränderungssperre 10-53/25 wird um ein Jahr bis zum 31. Mai 
2014 verlängert.

§ 2
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von zwei 
Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber 

dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin geltend machen; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs 
ist die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Ge-
setzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. Die 
Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung 
dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verord nungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2013

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

K o m o ß
Bezirksbürgermeister

Christian  G r ä f f
Bezirksstadtrat für Wirtschaft 

und Stadtentwicklung

Verordnung
über die Verlängerung der Veränderungssperre 10-53/25 

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Marzahn
Vom 7. Februar 2013
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Aufgrund des § 29 Absatz 1 des Laufbahngesetzes vom 21. Juni 
2011 (GVBl. S. 266) wird verordnet:

Übersicht
Teil 1 – Allgemeiner Teil

§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Laufbahnzweige
§ 3 Grundsätze
§ 4 Personalentwicklung
§ 5 Vorbereitungsdienst
§ 6 Probezeit
§ 7 Laufbahnwechsel
§ 8 Anerkennung von Kompetenzen durch die Verwaltungsaka-

demie Berlin

Teil 2 – Besonderer Teil
Abschnitt 1 – Nichttechnischer Verwaltungsdienst

Unterabschnitt 1 – Vorschriften für die Laufbahngruppe 1

§ 9 Vorbereitungsdienst für das erste Einstiegsamt
§ 10 Vorbereitungsdienst für das zweite Einstiegsamt
§ 11 Laufbahnprüfung für das zweite Einstiegsamt
§ 12 Anerkennung hauptberuflicher Tätigkeiten

Unterabschnitt 2 – Vorschriften für die Laufbahngruppe 2
§ 13 Vorbereitungsdienst für das erste Einstiegsamt
§ 14 Laufbahnprüfung für das erste Einstiegsamt 
§ 15 Anerkennung der Laufbahnbefähigung für das erste Einstiegs-

amt
§ 16 Dienstliche Qualifizierung und Erprobungszeit 

(Erstes Einstiegsamt)
§ 17 Praxisaufstieg
§ 18 Bewährungsaufstieg
§ 19 Erweiterung der Laufbahnbefähigung
§ 20 Vorbereitungsdienst für das zweite Einstiegsamt
§ 21 Laufbahnprüfung für das zweite Einstiegsamt
§ 22 Anerkennung hauptberuflicher Tätigkeiten
§ 23 Geeignete Studienfachrichtungen für das zweite Einstiegs-

amt; Laufbahnbefähigung aufgrund eines Ausbildungsganges 
nach dem Deutschen Richtergesetz

§ 24 Dienstliche Qualifizierung und Erprobungszeit 
(Zweites Einstiegsamt)

§ 25 Beförderungsvoraussetzungen ohne Hochschulqualifikation
§ 26 Beförderungen
§ 27 Richterinnen und Richter

Abschnitt 2 – Archivdienst
§ 28 Anerkennung hauptberuflicher Tätigkeiten
§ 29 Vorbereitungsdienst für das erste Einstiegsamt
§ 30 Laufbahnprüfung für das erste Einstiegsamt

§ 31 Geeignete Studienfachrichtungen für das erste Einstiegsamt
§ 32 Anerkennung der Laufbahnbefähigung für das erste Einstiegs-

amt
§ 33 Vorbereitungsdienst für das zweite Einstiegsamt
§ 34 Laufbahnprüfung für das zweite Einstiegsamt
§ 35 Geeignete Studienfachrichtungen für das zweite Einstiegsamt
§ 36 Anerkennung der Laufbahnbefähigung für das zweite Einstiegs-

amt
§ 37 Dienstliche Qualifizierung und Erprobungszeit
§ 38 Beförderungen

Teil 3 – Übergangs- und Schlussvorschriften
Abschnitt 1 – Übergangsvorschriften

§ 39 Aufstieg zur besonderen Verwendung
§ 40 Laufbahnrechtliche Dienstzeit
§ 41 Überleitung

Abschnitt 2 – Schlussvorschriften
§ 42 Ausführungsvorschriften
§ 43 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Teil 1 – Allgemeiner Teil
§ 1 

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung findet auf die Landesbeamtinnen und Lan-
desbeamten der Laufbahnfachrichtung des allgemeinen Verwal-
tungsdienstes Anwendung.

(2) Auf Beamtinnen und Beamte des Dienstes in der Datenver-
arbeitung, des Fachverwaltungsdienstes Datenverarbeitung und Sta-
tistik sowie des Polizeiverwaltungsdienstes, deren Laufbahnen ge-
schlossen wurden, finden die Vorschriften dieser Verordnung mit 
Ausnahme der besonderen Vorschriften für den Laufbahnzweig des 
Archivdienstes entsprechende Anwendung; die Beamtinnen und 
Beamten verbleiben in ihrem bisherigen Dienstverhältnis.

§ 2 
Laufbahnzweige

(1) Zum allgemeinen Verwaltungsdienst gehören die Laufbahn-
zweige des nichttechnischen Verwaltungsdienstes und des Archiv-
dienstes.

(2) Der Zugang von Beamtinnen und Beamten des einen Laufbahn-
zweigs zu den Ämtern des anderen Laufbahnzweigs ist in den Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnungen nach § 29 Absatz 2 des Laufbahnge-
setzes zu regeln. Soweit keine Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
erlassen worden sind, ist ein Wechsel nur nach praktischer und fach-
theoretischer Unterweisung oder nach einer Ausbildung oder einer 
entsprechenden Prüfung zulässig. Das Nähere regelt die für Inneres 
zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der für den 
Archivdienst fachlich zuständigen Senatsverwaltung.

Verordnung
über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten des allgemeinen Verwaltungsdienstes 

(Laufbahnverordnung allgemeiner Verwaltungsdienst – LVO-AVD)
Vom 5. März 2013
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4. Zielvereinbarungen,
5. Verwendungen auf Dienstposten verschiedener Fach- oder Auf-

gabengebiete, insbesondere auch bei europäischen Institutionen 
sowie

6. den Erwerb interkultureller Kompetenzen sowie der Kompeten-
zen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern.

(2) Die Übertragung der Personalverantwortung im Sinne des § 5 
Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes setzt regelmäßig voraus, dass 
Beamtinnen und Beamten zuvor verschiedene Aufgabengebiete im 
öffentlichen Dienst oder vergleichbare Aufgabengebiete außerhalb 
des öffentlichen Dienstes wahrgenommen haben (Rotation).

(3) Absatz 1 Satz 4 Nummer 5 und Absatz 2 gilt nicht für den 
Laufbahnzweig Archivdienst.

§ 5 
Vorbereitungsdienst

Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber werden im Be-
amtenverhältnis auf Widerruf in den Vorbereitungsdienst der betref-
fenden Laufbahn eingestellt. Die Beamtinnen und Beamten führen 
während des Vorbereitungsdienstes die Dienstbezeichnung „Anwär-
terin“ oder „Anwärter“, im Vorbereitungsdienst für die Ämter ab 
dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 die Dienstbezeich-
nung „Referendarin“ oder „Referendar“, je mit einem den Lauf-
bahnzweig bezeichnenden Zusatz, der in der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung bestimmt wird.

§ 6 
Probezeit

(1) Dienstzeiten im öffentlichen Dienst oder Zeiten einer ver-
gleichbaren Tätigkeit außerhalb des öffentlichen Dienstes, die nicht 
schon auf den Vorbereitungsdienst angerechnet worden sind, sollen 
auf die Probezeit angerechnet werden. Für eine Anrechnung muss 
die Tätigkeit nach Art, Bedeutung und Leistung mindestens der Tä-
tigkeit des jeweiligen Einstiegsamtes entsprechen.

(2) Soweit die in einem Beschäftigungsverhältnis im öffentlichen 
Dienst zurückgelegte Zeit nicht auf die Probezeit angerechnet wird, 
ist diese Zeit als laufbahnrechtliche Dienstzeit (§ 12 des Laufbahn-
gesetzes) zu berücksichtigen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Die für Inneres zuständige Senatsverwaltung kann bestimmen, 
dass die Probezeit auf verschiedenen Dienstposten abzuleisten ist. 
Für den Laufbahnzweig Archivdienst ist das Einvernehmen mit der 
dafür fachlich zuständigen Senatsverwaltung herzustellen.

§ 7 
Laufbahnwechsel

(1) Die Befähigung für einen Laufbahnwechsel im Sinne des § 16 
Absatz 1 des Laufbahngesetzes in die Laufbahnfachrichtung des all-
gemeinen Verwaltungsdienstes besitzt, wer die Befähigung für die 
neue Laufbahn (Ziellaufbahn) nach § 10 Absatz 2 des Laufbahnge-
setzes erworben hat.

(2) Ein Laufbahnwechsel im Sinne des § 16 Absatz 2 und 3 des 
Laufbahngesetzes in die Laufbahnfachrichtung des allgemeinen 
Verwaltungsdienstes ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig:
1. Die Beamtin oder der Beamte nimmt an einer Einführung in die 

Aufgaben der Ziellaufbahn teil. Inhalt und Umfang der Einfüh-
rung bestimmt die für Inneres zuständige Senatsverwaltung, für 
den Laufbahnzweig Archivdienst im Einvernehmen mit der da-
für fachlich zuständigen Senatsverwaltung. Sofern die Beamtin 
oder der Beamte bereits Aufgaben der Ziellaufbahn erfolgreich 
wahrgenommen hat, kann die Einführung um bis zu sechs Mo-
nate gekürzt werden.

2. Während der Einführung nimmt die Beamtin oder der Beamte 
an einer geeigneten Qualifizierung an der Verwaltungsakademie 
Berlin oder anderen geeigneten Institutionen teil. Über die An-
erkennung geeigneter Institutionen entscheidet die für Inneres 
zuständige Senatsverwaltung, für den Laufbahnzweig Archiv-

§ 3 
Grundsätze

(1) Die Ämter der Laufbahnen des allgemeinen Verwaltungs-
dienstes sind ab dem jeweiligen Einstiegsamt regelmäßig zu durch-
laufen; sie dürfen nicht übersprungen werden. Abweichend von 
Satz 1 dürfen übersprungen werden
1. bei der Verleihung des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahn-

gruppe 1 in den Fällen des § 13 Absatz 6 des Laufbahngesetzes 
die noch nicht durchlaufenen darunter liegenden Ämter der 
Laufbahngruppe 1,

2. von Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamten bei der Verlei-
hung des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 die noch 
nicht durchlaufenen Ämter der Laufbahngruppe 1,

3. bei der Verleihung des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngrup-
pe 2 in den Fällen des § 15 Absatz 1 des Laufbahngesetzes die 
noch nicht durchlaufenen darunter liegenden Ämter der Lauf-
bahngruppe 1,

4. bei der Beförderung in ein Amt der Besoldungsgruppe B 3 oder 
in ein Amt mit höherem Grundgehalt das jeweils darunter lie-
gende Amt, wobei das Amt der Besoldungsgruppe B 4 unbe-
rücksichtigt bleibt.

Bei Ernennungen in ein Amt, das aufgrund einer Wahl durch das 
Abgeordnetenhaus von Berlin übertragen wird, entfällt ein Durch-
laufen der Ämter. 

(2) Beamtinnen und Beamten darf ein Amt in der höheren Lauf-
bahn nur verliehen werden, wenn sie die Befähigung für diese Lauf-
bahn besitzen. Das Gleiche gilt für die Übertragung der Aufgaben 
eines Amtes der höheren Laufbahn, es sei denn, die Aufgabenüber-
tragung erfolgt vorübergehend im Sinne der §§ 14 und 15 des Lauf-
bahngesetzes.

(3) Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1 dürfen nicht 
auf einer Planstelle des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 
befördert werden. Satz 1 gilt nicht in den Fällen, in denen die Be-
amtin oder der Beamte in dem betreffenden Amt zur Einführung in 
die Aufgaben der Laufbahngruppe 2 zugelassen wurden.

(4) Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 1 und 2 kann 
das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 unbeschadet von 
§ 13 Absatz 3 des Laufbahngesetzes verliehen werden in Fällen des 
§ 13 Absatz 4 und § 15 Absatz 2 des Laufbahngesetzes.

(5) Beamtinnen und Beamten dürfen Aufgaben, die einer Tätig-
keit des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 oder eines 
höheren Amtes entsprechen, nur übertragen werden, wenn sie die 
Zugangsvoraussetzungen nach § 8 Absatz 4 des Laufbahngesetzes 
erfüllen, es sei denn die Aufgabenübertragung erfolgt vorüberge-
hend im Sinne des § 13 Absatz 4 des Laufbahngesetzes. 

§ 4 
Personalentwicklung

(1) Als Grundlage für eine systematische Personalentwicklung, 
die sich als kontinuierlicher Prozess über das gesamte Berufsleben 
erstreckt, ist von den Dienstbehörden ein Personalentwicklungskon-
zept für die Beamtinnen und Beamten ihres Bereichs zu erstellen. 
Ziel ist es, gesunde, lernbereite sowie adäquat eingesetzte Beschäf-
tigte, Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit sowie eine 
hohe Führungskompetenz und Führungsverantwortung in den von 
den Dienststellen zu verantwortenden Personalentwicklungsprozes-
sen zu erreichen. Eine systematische Personalentwicklung umfasst 
alle Maßnahmen, die es ermöglichen, die Kompetenzen und Poten-
ziale der Beschäftigten zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung 
mit den Zielen der Beschäftigten und dem Bedarf der Dienstbehörde 
zu fördern. Das Personalentwicklungskonzept nach Satz 1 enthält 
mindestens Ausführungen über
1. die dienstliche Fortbildung einschließlich der Teilnahme an der 

dienstlichen Qualifizierung nach § 24,
2. die Führungskräfteentwicklung,
3. Jahresgespräche,
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einem entsprechenden Kompetenzerwerb einhergingen. Durch die 
Anrechnung kann die Beamtin oder der Beamte von der Verpflich-
tung zur Teilnahme an Unterrichtsmodulen befreit werden; vorge-
schriebene Leistungsnachweise sind zu erbringen.

Teil 2 – Besonderer Teil

Abschnitt 1 – Nichttechnischer Verwaltungsdienst

Unterabschnitt 1 – Vorschriften für die Laufbahngruppe 1

§ 9 
Vorbereitungsdienst für das erste Einstiegsamt 

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert sechs Monate. Er umfasst eine 
fachtheoretische und eine praktische Ausbildung.

(2) Auf den Vorbereitungsdienst können Zeiten angerechnet wer-
den, in denen die für die Laufbahnbefähigung erforderlichen Fähig-
keiten, Kenntnisse und Fertigkeiten in einer geeigneten, mit einer 
Prüfung abgeschlossenen Berufsausbildung außerhalb des Vorberei-
tungsdienstes oder durch eine für die Laufbahnbefähigung gleich-
wertige berufliche Tätigkeit innerhalb oder außerhalb des öffentli-
chen Dienstes erworben worden sind.

(3) Der Vorbereitungsdienst kann um höchstens sechs Monate 
verlängert werden, wenn bis zum Ablauf des Vorbereitungsdienstes 
die Feststellung nicht getroffen werden kann, dass die Beamtin oder 
der Beamte dessen Ziel erreicht hat.

(4) Der Vorbereitungsdienst schließt mit der Feststellung ab, ob 
die Beamtin oder der Beamte das Ziel des Vorbereitungsdienstes er-
reicht hat. Die Feststellung trifft die für Inneres zuständige Senats-
verwaltung auf Vorschlag der Dienstbehörde.

(5) Beamtinnen und Beamte, die das Ziel des Vorbereitungsdiens-
tes nicht erreichen, sind zu entlassen.

§ 10 
Vorbereitungsdienst für das zweite Einstiegsamt 

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre. Wenn es die be-
sonderen Verhältnisse des Laufbahnzweigs erfordern, kann in den 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen ein Vorbereitungsdienst von 
höchstens zwei Jahren und sechs Monaten vorgesehen werden.

(2) Der Vorbereitungsdienst besteht aus einer fachtheoretischen 
und einer praktischen Ausbildung.

(3) Auf den Vorbereitungsdienst können Zeiten angerechnet wer-
den, in denen die für die Aufgaben im zweiten Einstiegsamt erfor-
derlichen Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten in einer geeigne-
ten, mit einer Prüfung abgeschlossenen Berufsausbildung außerhalb 
des Vorbereitungsdienstes oder durch eine gleichwertige berufliche 
Tätigkeit innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes erwor-
ben worden sind. Nach § 7 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b und c 
des Laufbahngesetzes berücksichtigte Zeiten können nicht ange-
rechnet werden.

§ 11 
Laufbahnprüfung für das zweite Einstiegsamt

(1) Der Vorbereitungsdienst schließt mit der Laufbahnprüfung ab. 
Falls auf den Vorbereitungsdienst nach § 10 Absatz 3 Zeiten einer 
geeigneten, mit einer Prüfung abgeschlossenen Berufsausbildung 
angerechnet wurden, sind die Ausbildungsinhalte des geleisteten 
Vorbereitungsdienstes Gegenstand der Laufbahnprüfung.

(2) Der Vorbereitungsdienst der Beamtinnen und Beamten, die die 
Laufbahnprüfung bestanden oder endgültig nicht bestanden haben, 
endet mit Ablauf des Tages der schriftlichen Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses, sofern in der jeweiligen Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung nichts Abweichendes bestimmt ist. 

dienst im Einvernehmen mit der dafür fachlich zuständigen Se-
natsverwaltung.

3. Inhalt und Umfang der Qualifizierung sowie die Teilnahme an 
Leistungsnachweisen bestimmt die für Inneres zuständige Se-
natsverwaltung im Benehmen mit der Verwaltungsakademie 
Berlin, für den Laufbahnzweig Archivdienst im Einvernehmen 
mit der dafür fachlich zuständigen Senatsverwaltung.

4. Auf die Qualifizierung sollen von der Beamtin oder dem Beam-
ten bereits absolvierte Qualifizierungsmaßnahmen ganz oder 
teilweise angerechnet werden, wenn sie den Lehrveranstaltun-
gen der Qualifizierung inhaltlich und vom Umfang her ver-
gleichbar sind. Über die Vergleichbarkeit entscheidet die für In-
neres zuständige Senatsverwaltung im Benehmen mit der 
Verwaltungsakademie Berlin, für den Laufbahnzweig Archiv-
dienst im Einvernehmen mit der dafür fachlich zuständigen Se-
natsverwaltung.

5. Nach Abschluss der Einführung entscheidet die für Inneres zu-
ständige Senatsverwaltung aufgrund der absolvierten Qualifizie-
rung und unter Berücksichtigung einer dienstlichen Beurteilung 
über die Anerkennung der Befähigung für die neue Laufbahn 
(§ 10 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c des Laufbahngesetzes).

6. Den Antrag auf einen Laufbahnwechsel stellt die Dienstbehörde 
mit Zustimmung der Beamtin oder des Beamten an die für Inne-
res zuständige Senatsverwaltung. Die Entscheidung über den 
Antrag wird der Dienstbehörde schriftlich mitgeteilt. Hiervon 
erhält die Beamtin oder der Beamte eine Durchschrift. 

(3) Einzelheiten zum Laufbahnwechsel im Sinne des § 16 Ab-
satz 4 des Laufbahngesetzes sind in den Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnungen nach § 29 Absatz 2 des Laufbahngesetzes zu regeln. So-
weit keine Ausbildungs- und Prüfungsordnungen erlassen worden 
sind, regelt das Nähere die für Inneres zuständige Senatsverwaltung 
unter Beachtung der Grundsätze des Absatzes 2, für den Laufbahn-
zweig Archivdienst im Einvernehmen mit der dafür fachlich zustän-
digen Senatsverwaltung.

§ 8  
Anerkennung von Kompetenzen 

durch die Verwaltungsakademie Berlin
(1) Die Verwaltungsakademie Berlin kann erworbene Kompeten-

zen auf Antrag anerkennen, um sie auf Studiengänge, Lehrgänge 
oder Qualifizierungsreihen der Verwaltungsakademie Berlin anzu-
rechnen. Als Kompetenzen wird die Summe aller unmittelbar abruf-
baren Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissensbestände bezeichnet, 
die die berufliche Handlungsfähigkeit erhöhen.

(2) Antragsberechtigt sind Beamtinnen und Beamte, die an einem 
Studiengang, Lehrgang oder einer Qualifizierungsreihe der Verwal-
tungsakademie Berlin teilnehmen.

(3) Eine Anerkennung von Kompetenzen kann erfolgen, wenn 
durch Zeugnisse, Zertifikate oder Teilnahmebescheinigungen staat-
licher oder staatlich anerkannter Bildungseinrichtungen nachgewie-
sen wird, dass die für die erfolgreiche Absolvierung des jeweiligen 
Studienganges, Lehrganges oder der Qualifizierungsreihe erforder-
lichen Kompetenzen bereits anderweitig erworben wurden. Mit der 
Anrechnung kann die Beamtin oder der Beamte von der Verpflich-
tung zur Teilnahme an Unterrichtsmodulen und von der Verpflich-
tung zur Erbringung von Leistungsnachweisen befreit werden.

(4) Durch Berufserfahrung erworbene Kompetenzen kann die 
Verwaltungsakademie Berlin anerkennen, soweit durch eine dienst-
liche Bescheinigung der bzw. des Fachvorgesetzten bestätigt wird, 
dass die Lernziele des jeweiligen Studienganges, Lehrganges oder 
der Qualifizierungsreihe bereits durch die berufliche Tätigkeit er-
worben wurden. Der dienstlichen Bescheinigung ist das Anforde-
rungsprofil des wahrgenommenen Aufgabengebiets beizufügen, in 
dem die entsprechenden Kompetenzen erlangt wurden. Durch die 
dienstliche Bescheinigung und das Anforderungsprofil muss belegt 
sein, dass das von der Beamtin oder dem Beamten wahrgenommene 
Aufgabengebiet von Tätigkeiten geprägt ist, die über einen Zeitraum 
von mindestens drei Jahren erfolgreich ausgeübt wurden und mit 
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§ 16 
Dienstliche Qualifizierung und Erprobungszeit 

(Erstes Einstiegsamt)
(1) Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 1, die die in 

§ 8 Absatz 1 Nummer 2 des Laufbahngesetzes geforderten Voraus-
setzungen erfüllen, können an der Erprobungszeit und an der dienst-
lichen Qualifizierung (§ 15 Absatz 1 Nummer 2 und 3 Laufbahnge-
setz) teilnehmen, soweit ein dienstliches Bedürfnis besteht und 
wenn sie erfolgreich an einem zentralen Auswahlverfahren teilge-
nommen haben. Das Nähere regelt eine Verwaltungsvorschrift.

(2) Die dienstliche Qualifizierung gemäß § 15 Absatz 1 Num-
mer 3 des Laufbahngesetzes findet während der Erprobungszeit als 
Qualifizierungsmaßnahme an der Verwaltungsakademie Berlin statt. 
Die erfolgreiche Teilnahme an der dienstlichen Qualifizierung muss 
durch ein Zertifikat der Verwaltungsakademie Berlin bestätigt wer-
den.

(3) Das Nähere zu Umfang und Inhalt der dienstlichen Qualifizie-
rungen regeln die jeweiligen Curricula der Verwaltungsakademie 
Berlin.

(4) Die Dienstbehörde hat darauf zu achten, dass bei der Durch-
führung der dienstlichen Qualifizierungen die Vereinbarkeit von Fa-
milien- und Erwerbsarbeit ermöglicht wird und Teilzeitkräfte nicht 
benachteiligt werden. 

(5) Während der Erprobungszeit müssen die Beamtinnen und 
Beamte auf mindestens zwei Dienstposten verschiedener Aufgaben-
gebiete mit einer jeweiligen Dauer von mindestens sechs Monaten 
eingesetzt werden.

(6) Die Gleichwertigkeitsbestätigung gemäß § 15 Absatz 1 Num-
mer 4 des Laufbahngesetzes begründet keinen Anspruch auf die Ver-
leihung des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2. Bis zur 
Verleihung des statusrechtlichen Amtes verbleiben die Beamtinnen 
und Beamten in ihrer bisherigen Rechtsstellung.

§ 17 
Praxisaufstieg

(1) Beamtinnen und Beamte in Ämtern ab der Besoldungsgruppe 
A 8 können zum Praxisaufstieg in die Laufbahngruppe 2 im ersten 
Einstiegsamt zugelassen werden, wenn sie
1. geeignet sind und
2. sich in einer laufbahnrechtlichen Dienstzeit (§ 12 des Laufbahn-

gesetzes) von mindestens sechs Jahren auf Dienstposten ver-
schiedener Aufgabengebiete in Ämtern ab der Besoldungsgrup-
pe A 6 bewährt haben.

(2) Die Einführung in die Aufgaben der höheren Laufbahn dauert 
mindestens zwei Jahre und schließt die Teilnahme an theoretischen 
Lehrveranstaltungen (Aufstiegsfortbildung) ein. Soweit die Beam-
tinnen und Beamten während ihrer bisherigen Tätigkeit schon hin-
reichende Kenntnisse erworben haben, wie sie für die neue Lauf-
bahn gefordert werden, kann die Einführungszeit um höchstens 
sechs Monate gekürzt werden.

(3) Das Nähere regeln die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
für die Laufbahngruppe 2 im ersten Einstiegsamt desselben Lauf-
bahnzweiges.

(4) Am Ende der Einführung entscheidet der Landespersonalaus-
schuss über die Zuerkennung der Laufbahnbefähigung für die Lauf-
bahngruppe 2 im ersten Einstiegsamt (§ 10 Absatz 2 Nummer 3 
Buchstabe a des Laufbahngesetzes).

§ 18 
Bewährungsaufstieg

(1) Beamtinnen und Beamte in Ämtern ab der Besoldungsgruppe 
A 8 können zum Bewährungsaufstieg in ein Amt der Besoldungs-
gruppe A 10 zugelassen werden, wenn sie
1. geeignet sind und

§ 12 
Anerkennung hauptberuflicher Tätigkeiten

Als Zugangsvoraussetzung nach § 7 Absatz 2 Nummer 2 Buch-
stabe a des Laufbahngesetzes kann für das zweite Einstiegsamt der 
Laufbahngruppe 1 die Abschlussprüfung für die Ausbildungsberufe 
Verwaltungsfachangestellte/Verwaltungsfachangestellte oder Fach-
angestellte für Bürokommunikation/Fachangestellter für Bürokom-
munikation oder für einen anderen geeigneten Ausbildungsberuf der 
Verwaltung oder Bürowirtschaft und eine hauptberufliche Tätigkeit 
innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes von mindestens 
zwei Jahren, die mindestens einer Tätigkeit des zweiten Einstiegs-
amtes der Laufbahngruppe 1 entsprechen muss und nach Erwerb der 
Bildungsvoraussetzungen zurückgelegt wurde, anerkannt werden. 
Über die Anerkennung entscheidet gemäß § 10 Absatz 2 des Lauf-
bahngesetzes die Laufbahnordnungsbehörde.

Unterabschnitt 2 – Vorschriften für die Laufbahngruppe 2
§ 13 

Vorbereitungsdienst für das erste Einstiegsamt 

Der Vorbereitungsdienst nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b 
und Absatz 2 des Laufbahngesetzes wird in einem für den Laufbahn-
zweig geeigneten Studiengang einer Fachhochschule oder einer 
gleichstehenden Hochschuleinrichtung durchgeführt. Die Fachstu-
dien an der Fachhochschule werden in der Regel im Wechsel mit 
den berufspraktischen Studienzeiten bei den Ausbildungsbehörden 
durchgeführt. Fachstudien und berufspraktische Studienzeiten bil-
den eine Einheit.

§ 14 
Laufbahnprüfung für das erste Einstiegsamt 

(1) Der Vorbereitungsdienst schließt mit der Laufbahnprüfung ab.
(2) Der Vorbereitungsdienst der Beamtinnen und Beamten, die die 

Laufbahnprüfung bestanden oder endgültig nicht bestanden haben, 
endet mit Ablauf des Tages der schriftlichen Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses, sofern in der jeweiligen Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung nichts Abweichendes bestimmt ist. Beamtinnen und 
Beamten, die die Prüfung endgültig nicht bestanden haben, können 
die Befähigung für die Laufbahngruppe 1 durch Anerkennung ge-
mäß § 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe f des Laufbahnge-
setzes erwerben, wenn die nachgewiesenen Kenntnisse ausreichen.

§ 15 
Anerkennung der Laufbahnbefähigung 

für das erste Einstiegsamt
(1) Die Laufbahnbefähigung nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 des 

Laufbahngesetzes für die Laufbahngruppe 2 im ersten Einstiegsamt 
besitzt, wer den Bachelor-Studiengang „Öffentliche Verwaltungs-
wirtschaft“ an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin er-
folgreich auf Grund der von dieser Hochschule erlassenen Studien-
ordnung, Praktikumsordnung und Prüfungsordnung in den jeweils 
geltenden Fassungen abgeschlossen hat oder die Diplomprüfung in 
dem Studiengang „Öffentliche Verwaltungswirtschaft“ an der Fach-
hochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin oder an der 
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin erfolgreich abgeschlos-
sen hat. Die Studienordnung und die Prüfungsordnung des Studien-
gangs nach Satz 1 bedürfen der Bestätigung nach § 122 Absatz 4 des 
Berliner Hochschulgesetzes.

(2) Die Laufbahnbefähigung nach Absatz 1 besitzt auch, wer ein 
Studium an einer Hochschule in einem Studiengang mit überwiegend 
verwaltungswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen, politikwis-
senschaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Inhalten mit einem 
Bachelorgrad abgeschlossen hat und danach eine berufliche Tätigkeit 
von mindestens einem Jahr vorweisen kann, die den fachlichen An-
forderungen sowie nach ihrer Art und Bedeutung der Tätigkeit im 
ersten Einstiegsamt entspricht. Eine berufliche Tätigkeit außerhalb 
des öffentlichen Dienstes, die im Übrigen die Voraussetzungen des 
Satzes 1 erfüllt, muss mindestens zwei Jahre dauern.
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fungsergebnisses, sofern in der jeweiligen Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung nichts Abweichendes bestimmt ist.

§ 22 
Anerkennung hauptberuflicher Tätigkeiten

Als Zugangsvoraussetzung nach § 8 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 
Buchstabe a des Laufbahngesetzes kann für das zweite Einstiegsamt 
der Laufbahngruppe 2 eine hauptberufliche Tätigkeit innerhalb des 
öffentlichen Dienstes von mindestens zwei Jahren, die mindestens 
einer Tätigkeit des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 
entsprechen muss, anerkannt werden. Die hauptberufliche Tätigkeit 
muss nach Erwerb der Bildungsvoraussetzungen in verschiedenen 
Fachgebieten zurückgelegt worden sein. Über die Anerkennung ent-
scheidet gemäß § 10 Absatz 2 des Laufbahngesetzes die Laufbahn-
ordnungsbehörde. Das Nähere regelt eine Verwaltungsvorschrift.

§ 23 
Geeignete Studienfachrichtungen für das zweite Einstiegsamt; 

Laufbahnbefähigung aufgrund eines Ausbildungsganges 
nach dem Deutschen Richtergesetz

(1) Geeignete Studienfachrichtungen im Sinne des § 8 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 1 des Laufbahngesetzes für den Laufbahnzweig des 
nichttechnischen Verwaltungsdienstes sind die Studien der Rechts-
wissenschaft (privates und öffentliches Recht) sowie der Wirt-
schafts-, Finanz-, Sozial-, Verwaltungs- oder politischen Wissen-
schaften. Bei kombinierten Studiengängen muss der Studien- und 
Prüfungsschwerpunkt in einer der in Satz 1 genannten Studienfach-
richtungen liegen.

(2) Die Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 2 im zwei-
ten Einstiegsamt kann auch durch einen Ausbildungsgang nach § 5b 
des Deutschen Richtergesetzes in der Fassung des Gesetzes vom 
10. September 1971 (BGBl. I S. 1557/GVBl. S. 1810) erworben 
werden. Auf den Vorbereitungsdienst kan nach Maßgabe des § 5c 
des Deutschen Richtergesetzes eine erfolgreich abgeschlossene 
Ausbildung für den gehobenen Justizdienst oder für den gehobenen 
nichttechnischen Verwaltungsdienst angerechnet werden.

§ 24 
Dienstliche Qualifizierung und Erprobungszeit 

(Zweites Einstiegsamt)
(1) Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 2, die die Vor-

aussetzungen des § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des Laufbahnge-
setzes erfüllen, können an der Erprobungszeit und an der dienstli-
chen Qualifizierung (§ 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 Laufbahngesetz) 
teilnehmen, wenn sie erfolgreich an einem zentralen Auswahlver-
fahren teilgenommen haben. Entsprechendes gilt für Beamtinnen 
und Beamte der Laufbahngruppe 1 gemäß § 15 Absatz 2 des Lauf-
bahngesetzes. Das Nähere regelt eine Verwaltungsvorschrift.

(2) Die dienstliche Qualifizierung gemäß § 13 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 3 des Laufbahngesetzes findet während der Erprobungszeit 
als Qualifizierungsmaßnahme an der Verwaltungsakademie Berlin 
statt. Die erfolgreiche Teilnahme an der dienstlichen Qualifizierung 
muss durch ein Zertifikat der Verwaltungsakademie Berlin bestätigt 
werden.

(3) Das Nähere zu Umfang und Inhalt der dienstlichen Qualifizie-
rungen regeln die jeweiligen Curricula der Verwaltungsakademie 
Berlin.

(4) § 16 Absatz 4 gilt entsprechend.
(5) Während der Erprobungszeit müssen die Beamtinnen und 

Beamten auf mindestens zwei Dienstposten verschiedener Fachge-
biete mit einer jeweiligen Dauer von mindestens sechs Monaten ein-
gesetzt werden.

(6) Die Erprobungszeit nach § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des 
Laufbahngesetzes kann gemäß § 13 Absatz 4 Satz 3 des Laufbahn-
gesetzes auf bis zu zwölf Monate gekürzt werden, wenn die Beamtin 
oder der Beamte
1. einen Vorbereitungsdienst absolviert hat, der für die Laufbahn-

gruppe 2 des Laufbahnzweiges des nichttechnischen Dienstes 

2. sich in einer laufbahnrechtlichen Dienstzeit (§ 12 des Laufbahn-
gesetzes) von mindestens zehn Jahren auf Dienstposten ver-
schiedener Aufgabengebiete bewährt haben.

(2) Die Zulassung zur Einführung in die Aufgaben eines Amtes 
der Besoldungsgruppe A 10 setzt voraus, dass ein dienstliches Be-
dürfnis den Einsatz der Beamtin oder des Beamten in diesem Amt 
rechtfertigt.

(3) Während der Einführung müssen die Beamtinnen und Beam-
ten mindestens zwei Jahre ununterbrochen selbständig Aufgaben 
eines Amtes der Besoldungsgruppe A 10 wahrnehmen und sich da-
bei bewähren. In dieser Zeit sollen sie an ausgewählten Lehrveran-
staltungen der Aufstiegsfortbildung (§ 17 Absatz 2) teilnehmen. 
Soweit die Beamtinnen und Beamten während ihrer bisherigen Tä-
tigkeit schon hinreichende Kenntnisse erworben haben, wie sie in 
einem Amt der Besoldungsgruppe A 10 gefordert werden, kann die 
Einführungszeit um höchstens sechs Monate gekürzt werden.

(4) § 17 Absatz 3 und 4 gilt entsprechend.

§ 19 
Erweiterung der Laufbahnbefähigung

(1) Beamtinnen und Beamte, die nach § 18 die Befähigung für ein 
Amt der Besoldungsgruppe A 10 erworben haben, können in ein 
Amt der Besoldungsgruppe A 11 oder ein darüber liegendes Amt be-
fördert werden, wenn sie
1. geeignet sind,
2. sich nach dem Aufstieg nach § 18 in einem Amt der Besoldungs-

gruppe A 10 mindestens drei Jahre bewährt haben und
3. erfolgreich in die Aufgaben eines höherwertigen Amtes unter-

wiesen worden sind.
(2) Für die Unterweisung nach Absatz 1 Nummer 3 sind die Vor-

schriften über die Einführung und Aufstiegsfortbildung nach § 17 
Absatz 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

(3) § 17 Absatz 4 gilt entsprechend.

§ 20 
Vorbereitungsdienst für das zweite Einstiegsamt

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre. Wenn es die be-
sonderen Verhältnisse des Laufbahnzweigs erfordern, kann in den 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen ein Vorbereitungsdienst von 
höchstens zwei Jahren und sechs Monaten vorgesehen werden. Er 
vermittelt durch eine Ausbildung in fachbezogenen Schwerpunkt-
bereichen der Laufbahnaufgaben, verbunden mit praxisbezogenen 
Lehrveranstaltungen, die für die Laufbahn ab dem zweiten Ein-
stiegsamt erforderlichen berufspraktischen Fähigkeiten, Kenntnisse 
und Fertigkeiten.

(2) Auf den Vorbereitungsdienst können Zeiten angerechnet wer-
den, in denen die für die Laufbahnbefähigung ab dem zweiten Ein-
stiegsamt erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten 
in einer geeigneten, mit einer Prüfung abgeschlossenen Berufsaus-
bildung außerhalb des Vorbereitungsdienstes oder durch eine für die 
Laufbahnbefähigung ab dem zweiten Einstiegsamt gleichwertige, 
nach Bestehen der ersten Staats- oder der Hochschulprüfung zu-
rückgelegte berufliche Tätigkeit innerhalb oder außerhalb des öf-
fentlichen Dienstes erworben worden sind. Der zu leistende Vorbe-
reitungsdienst dauert mindestens ein Jahr.

§ 21 
Laufbahnprüfung für das zweite Einstiegsamt 

(1) Der Vorbereitungsdienst schließt mit der Laufbahnprüfung ab. 
Falls auf den Vorbereitungsdienst nach § 20 Absatz 2 Zeiten einer 
geeigneten, mit einer Prüfung abgeschlossenen Berufsausbildung 
angerechnet wurden, sind die Ausbildungsinhalte des geleisteten 
Vorbereitungsdienstes Gegenstand der Laufbahnprüfung.

(2) Der Vorbereitungsdienst der Beamtinnen und Beamten, die die 
Laufbahnprüfung bestanden oder endgültig nicht bestanden haben, 
endet mit Ablauf des Tages der schriftlichen Bekanntgabe des Prü-
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(7) Das Abgeordnetenhaus und der Rechnungshof regeln in eigener 
Verantwortung, aus welchen Gründen die Zustimmung nach Absatz 1 
verweigert werden darf; auf ihre Beamtinnen und Beamten findet Ab-
satz 2 keine Anwendung; sie stellen deren Eignung selbst fest.

§ 26 
Beförderungen

(1) Ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 darf Beamtinnen und 
Beamten der Laufbahngruppe 2, die im ersten Ein stiegsamt einge-
stellt worden sind, erst verliehen werden, wenn sie eine laufbahn-
rechtliche Dienstzeit (§ 12 des Laufbahngesetzes) von mindestens 
acht Jahren zurückgelegt haben. Dies gilt nicht in den Fällen einer 
Beförderung nach § 13 Absatz 4 des Laufbahngesetzes.

(2) Ein Amt der Besoldungsgruppe A 15 darf Beamtinnen und 
Beamten erst verliehen werden, wenn sie sich in einem statusrecht-
lichen Amt der Besoldungsgruppe A 14 mindestens zwei Jahre be-
währt haben.

(3) Ein Amt der Besoldungsgruppe A 16 oder ein höheres Amt 
darf Beamtinnen und Beamten erst verliehen werden, wenn sie eine 
laufbahnrechtliche Dienstzeit (§ 12 des Laufbahngesetzes) von min-
destens sechs Jahren in einem Amt der Besoldungsgruppe A 13 
(zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2) oder einem höheren 
Amt oder nach der ersten Verleihung eines Richteramtes auf Le-
benszeit zurückgelegt haben. Die Beamtinnen und Beamten sollen 
sich während dieser Zeit auf mehreren Dienstposten verschiedener 
Fachgebiete bewährt haben. Die Mindestdauer der Bewährung in 
einem Fachgebiet darf ein Jahr nicht unterschreiten. Eine vergleich-
bare Tätigkeit bei einem Wirtschafts- oder gemeinnützigen Unter-
nehmen ist zu berücksichtigen.

§ 27 
Richterinnen und Richter

(1) Tritt eine Richterin oder ein Richter, die oder der ein Amt der 
Besoldungsgruppe R 1 innehat, in das zweite Einstiegsamt der Lauf-
bahngruppe 2 oder ein höheres Amt dieser Laufbahngruppe des all-
gemeinen Verwaltungsdienstes ein, kann ihr oder ihm ein Amt der 
Besoldungsgruppe A 14 frühestens ein Jahr, ein Amt der Besol-
dungsgruppe A 15 frühestens zwei Jahre, ein Amt der Besoldungs-
gruppe A 16 frühestens sechs Jahre nach der Ernennung zur Richte-
rin auf Lebenszeit oder zum Richter auf Lebenszeit übertragen 
werden. Einer Richterin oder einem Richter der Besoldungsgruppe 
R 2 kann ein Amt der Besoldungsgruppe A 15 übertragen werden, 
ein Amt der Besoldungsgruppe A 16 jedoch frühestens sechs Jahre 
nach der Ernennung zur Richterin auf Lebenszeit oder zum Richter 
auf Lebenszeit. Die Sätze 1 und 2 gelten für Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte entsprechend.

(2) Soll einer Richterin oder einem Richter, der oder dem ein Amt 
der Besoldungsgruppe A 16 übertragen werden kann, ein Amt der 
Besoldungsordnung B übertragen werden, so sind die Vorschriften 
über Beförderungen anzuwenden. Satz 1 gilt für Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte entsprechend.

Abschnitt 2 – Archivdienst

§ 28 
Anerkennung hauptberuflicher Tätigkeiten

Als Zugangsvoraussetzung nach § 8 Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe b 
und Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe a des Laufbahngesetzes kann 
eine hauptberufliche Tätigkeit innerhalb des öffentlichen Dienstes, 
die mindestens einer Tätigkeit des jeweiligen Einstiegsamtes der 
Laufbahngruppe 2 entsprechen muss, anerkannt werden. Die haupt-
berufliche Tätigkeit muss nach Erwerb der Bildungsvoraussetzun-
gen in verschiedenen Fachgebieten zurückgelegt worden sein. Die 
hauptberufliche Tätigkeit muss für das erste Einstiegsamt mindes-
tens ein Jahr und für das zweite Einstiegsamt mindestens zwei Jahre 
betragen. Das Nähere regelt eine Verwaltungsvorschrift.

der allgemeinen Verwaltung im zweiten Einstiegsamt befähigt 
und im Rahmen des Vorbereitungsdienstes mindestens sechs 
Monate in einer Verwaltungsbehörde oder bei einer Fachanwäl-
tin oder einem Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder

2. vor Beginn der Erprobungszeit mindestens zwei Jahre hauptbe-
ruflich in einem den Anforderungen der Laufbahngruppe 2 im 
zweiten Einstiegsamt entsprechenden Aufgabenbereich tätig war.

(7) Die Bewährung in der Erprobungszeit begründet keinen un-
mittelbaren Anspruch auf eine Beförderung in das zweite Einstiegs-
amt der Laufbahngruppe 2. Bis zur Verleihung des höheren Ein-
stiegsamtes verbleiben die Beamtinnen und Beamten in ihrer 
bisherigen Rechtsstellung.

§ 25 
Beförderungsvoraussetzungen ohne Hochschulqualifikation

(1) Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2, die
1. sich in einer laufbahnrechtlichen Dienstzeit (§ 12 des Laufbahn-

gesetzes) von mindestens fünf Jahren in Aufgaben bewährt ha-
ben, die mindestens dem ersten Einstiegsamt der Laufbahngrup-
pe 2 entsprechen,

2. sich mindestens auf zwei Dienstposten verschiedener Fachge-
biete oder Aufgabengebiete bewährt haben,

3. mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe A 11 erreicht haben 
und

4. deren Leistungen vom zweiten Beförderungsamt an in der Regel 
mit „gut“ oder Leistungsstufe B oder besser beurteilt worden 
sind,

können von ihrer Dienstbehörde zu einer Erprobungszeit nach § 13 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Laufbahngesetzes zugelassen wer-
den, soweit ein dienstliches Bedürfnis besteht.

(2) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 melden die 
Dienstbehörden die Beamtinnen und Beamten zur Teilnahme an 
einem zentralen Auswahlverfahren bei der Verwaltungsakademie 
Berlin. Das Nähere regelt die Studien- und Prüfungsordnung der 
Verwaltungsakademie Berlin. Die Beamtinnen und Beamten sind 
nach Maßgabe der von der Personalkommission des Senats auf Vor-
schlag der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung festgelegten 
Teilnehmerzahl entsprechend der Rangfolge des Auswahlverfahrens 
zuzulassen. 

(3) Die Beamtinnen und Beamten, die zur Erprobungszeit zugelas-
sen werden, nehmen während der Erprobungszeit zum Erwerb der 
gleichwertigen dienstlichen Qualifikation nach § 13 Absatz 4 Satz 4 
des Laufbahngesetzes an einem modularen wissenschaftlich ausge-
richteten Studiengang an der Verwaltungsakademie Berlin teil. Der 
Studiengang umfasst mindestens Inhalte aus den Rechts-, Wirt-
schafts-, Sozial- und Verwaltungswissenschaften in einem Gesamt-
umfang von mindestens 270 Lehrveranstaltungsstunden. Das Nähere 
regelt die Studien- und Prüfungsordnung der Verwaltungsakademie 
Berlin. Mit der erfolgreichen Beendigung des Studienganges liegt 
eine einem Hochschulabschluss gemäß § 8 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 
des Laufbahngesetzes gleichwertige dienstliche Qualifikation vor.

(4) Die Erprobungszeit beträgt 24 Monate. In dieser Zeit haben 
sich die Beamtinnen oder die Beamten in Aufgaben zu bewähren, 
die mindestens dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 
entsprechen.

(5) § 16 Absatz 2 bis 5 gelten entsprechend.
(6) Nach erfolgreicher Erfüllung der Voraussetzungen des § 13 

Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 bis 3 und Satz 4 des Laufbahngesetzes 
wird die Gleichwertigkeit der Qualifikation der Beamtin oder des 
Beamten für das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 gemäß 
§ 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 des Laufbahngesetzes von der Lauf-
bahnordnungsbehörde bestätigt. Die Gleichwertigkeitsbestätigung 
gemäß § 13 Absatz 4 Satz 1 des Laufbahngesetzes begründet keinen 
Anspruch auf die Verleihung des zweiten Einstiegsamtes der Lauf-
bahngruppe 2. Bis zur Verleihung des statusrechtlichen Amtes ver-
bleiben die Beamtinnen und Beamten in ihrer bisherigen Rechts-
stellung.
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§ 35 
Geeignete Studienfachrichtungen für das zweite Einstiegsamt

Geeignete Studienfachrichtungen im Sinne des § 8 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 1 des Laufbahngesetzes für den Laufbahnzweig des 
Archivdienstes sind die Studien der Archivwissenschaft, der Rechts-
wissenschaft, der Verwaltungswissenschaft und der Geschichte.

§ 36 
Anerkennung der Laufbahnbefähigung 

für das zweite Einstiegsamt
(1) Die Anerkennung der Laufbahnbefähigung nach § 8 Absatz 4 

Nummer 1 und 2 Buchstabe a des Laufbahngesetzes für die Lauf-
bahngruppe 2 im zweiten Einstiegsamt des Laufbahnzweigs setzt 
ein mit einem Master erfolgreich abgeschlossenes Studium einer 
Hochschule oder eines akkreditierten Studiengangs einer Fachhoch-
schule oder einen gleichwertigen Abschluss in einer für den Lauf-
bahnzweig Archivwesen geeigneten Fachrichtung und eine geeigne-
te hauptberufliche Tätigkeit von mindestens zwei Jahren voraus.

(2) Über die inhaltliche Gleichwertigkeit der Studiengänge und 
Abschlüsse nach Absatz 1 Satz 1 entscheidet die für Inneres zustän-
dige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der für Hochschulen 
zuständigen Senatsverwaltung und der für den Laufbahnzweig fach-
lich zuständigen Senatsverwaltung.

§ 37 
Dienstliche Qualifizierung und Erprobungszeit

(1) Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 2, die die Vor-
aussetzungen des § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des Laufbahnge-
setzes erfüllen, können an der Erprobungszeit und an der dienstli-
chen Qualifizierung (§ 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 Laufbahngesetz) 
teilnehmen, wenn sie erfolgreich an einem Auswahlverfahren für 
Bewerberinnen und Bewerber teilgenommen haben, die im zweiten 
Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 eingestellt werden sollen.

(2) Die dienstliche Qualifizierung gemäß § 13 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 3 des Laufbahngesetzes findet während der Erprobungszeit 
von 24 Monaten als berufsbegleitender Lehrgang an der Archiv-
schule Marburg – Hochschule für Archivwissenschaft oder ver-
gleichbaren für den Laufbahnzweig geeigneten Institutionen statt. 
Die erfolgreiche Teilnahme an der dienstlichen Qualifizierung muss 
durch ein Zertifikat der Institution bestätigt werden.

(3) Über die Eignung und Vergleichbarkeit der Institutionen ent-
scheidet die für Inneres zuständige Senatsverwaltung im Einverneh-
men mit der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung und der 
für den Laufbahnzweig Archivdienst fachlich zuständigen Senats-
verwaltung.

(4) Während der Erprobungszeit müssen Kenntnisse vermittelt 
und nachweislich erworben werden, die inhaltlich dem Vorberei-
tungsdienst für das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 ent-
sprechen. Das Nähere regelt eine Verwaltungsvorschrift.

(5) § 16 Absatz 4 und § 24 Absatz 7 gelten entsprechend.

§ 38 
Beförderungen

§ 26 findet entsprechend Anwendung.

Teil 3 – Übergangs- und Schlussvorschriften

Abschnitt 1 – Übergangsvorschriften

§ 39 
Aufstieg zur besonderen Verwendung

(1) Auf Beamtinnen und Beamte, die vor dem 1. Januar 2000 zum 
Aufstieg zur besonderen Verwendung nach den §§ 13a, 18a und 23a 
in der Fassung der Verordnung zur Änderung von Laufbahnverord-
nungen vom 7. August 1995 (GVBl. S 643) zugelassen worden sind 
und die Einführungszeit erfolgreich abgeschlossen haben, finden die 
Vorschriften der §§ 13b, 18b und 23b der Verwaltungs-Laufbahnver-

§ 29 
Vorbereitungsdienst für das erste Einstiegsamt

(1) Der Vorbereitungsdienst nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 Buch-
stabe b des Laufbahngesetzes dauert drei Jahre. Er gliedert sich in 
die berufspraktische Ausbildung und die fachtheoretische Ausbil-
dung. Die Fachstudien werden an der Archivschule Marburg – 
Hochschule für Archivwissenschaft oder einer vergleichbaren für 
den Laufbahnzweig geeigneten Institution durchgeführt. Die Fach-
studien an der Hochschule werden in der Regel im Wechsel mit den 
berufspraktischen Studienzeiten bei der Ausbildungsbehörde durch-
geführt. Fachstudien und berufspraktische Studienzeiten bilden eine 
Einheit.

(2) Über die Vergleichbarkeit und Eignung der Institutionen ent-
scheidet die für Inneres zuständige Senatsverwaltung im Einverneh-
men mit der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung und der 
für den Laufbahnzweig fachlich zuständigen Senatsverwaltung.

§ 30 
Laufbahnprüfung für das erste Einstiegsamt

(1) Der Vorbereitungsdienst schließt mit der Laufbahnprüfung ab.
(2) Das Nähere regelt die Ausbildungs- und Prüfungsordnung.

§ 31 
Geeignete Studienfachrichtungen für das erste Einstiegsamt

Geeignete Studienfachrichtung im Sinne des § 8 Absatz 1 Num-
mer 3 des Laufbahngesetzes für den Laufbahnzweig des Archiv-
dienstes ist das Studium der Archivwissenschaft.

§ 32 
Anerkennung der Laufbahnbefähigung 

für das erste Einstiegsamt
(1) Die Anerkennung der Laufbahnbefähigung nach § 8 Absatz 1 

Nummer 3 des Laufbahngesetzes für die Laufbahngruppe 2 im ers-
ten Einstiegsamt setzt ein mit einem Bachelor erfolgreich abge-
schlossenes Hochschulstudium von mindestens drei Jahren oder 
einen gleichwertigen Hochschul-Abschluss in einer für den Lauf-
bahnzweig Archivwesen geeigneten Fachrichtung mit Studieninhal-
ten der Archivwissenschaft und berufspraktischen Studienzeiten von 
mindestens sechs Monaten sowie eine geeignete hauptberufliche 
Tätigkeit von mindestens einem Jahr voraus.

(2) Über die inhaltliche Gleichwertigkeit der Studiengänge und 
Abschlüsse nach Absatz 1 entscheidet die für Inneres zuständige Se-
natsverwaltung im Einvernehmen mit der für Hochschulen zuständi-
gen Senatsverwaltung und mit der für den Laufbahnzweig fachlich 
zuständigen Senatsverwaltung.

§ 33 
Vorbereitungsdienst für das zweite Einstiegsamt

(1) Der Vorbereitungsdienst nach § 8 Absatz 4 Nummer 2 Buch-
stabe b des Laufbahngesetzes dauert zwei Jahre. Er gliedert sich in 
die berufspraktische Ausbildung und die fachtheoretische Ausbil-
dung. Die Fachstudien werden an der Archivschule Marburg – 
Hochschule für Archivwissenschaft oder einer vergleichbaren für 
den Laufbahnzweig geeigneten Institution durchgeführt. Die Fach-
studien an der Hochschule werden in der Regel im Wechsel mit den 
berufspraktischen Studienzeiten bei der Ausbildungsbehörde durch-
geführt. Fachstudien und berufspraktische Studienzeiten bilden eine 
Einheit.

(2) Über die Vergleichbarkeit und Eignung der Institution ent-
scheidet die für Inneres zuständige Senatsverwaltung im Einverneh-
men mit der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung und der 
für den Laufbahnzweig fachlich zuständigen Senatsverwaltung.

§ 34 
Laufbahnprüfung für das zweite Einstiegsamt

(1) Der Vorbereitungsdienst schließt mit der Laufbahnprüfung ab.
(2) Das Nähere regelt die Ausbildungs- und Prüfungsordnung.
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(2) Beamtinnen und Beamte der Laufbahnen des Archivdienstes 
werden mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung in gleichwertige 
Ämter des Laufbahnzweiges für den Archivdienst übergeleitet.

Abschnitt 2 – Schlussvorschriften

§ 42 
Ausführungsvorschriften

Die zur Ausführung dieser Verordnung erforderlichen Verwaltungs-
vorschriften erlässt die für Inneres zuständige Senatsverwaltung, für 
den Laufbahnzweig Archivdienst im Einvernehmen mit der dafür 
fachlich zuständigen Senatsverwaltung.

§ 43 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Ge-
setz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten – unbeschadet der §§ 38 und 39 – die Ver-
waltungs-Laufbahnverordnung (VLVO) in der Fassung vom 14. Mai 
2009 (GVBl. S. 260), die Fachrichtungs-Laufbahnverordnung in der 
Fassung vom 14. Mai 2009 (GVBl. S. 257) und die Verordnung über 
die Auswahl und die Einführung beim Aufstieg von Beamten des 
gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes in den höheren 
allgemeinen Verwaltungsdienst (AEOhD) in der Fassung vom 
21. Mai 2003 (GVBl. S. 197), die zuletzt durch Artikel III der Ver-
ordnung vom 30. April 2009 (GVBl. S. 178, 179) geändert worden 
ist, außer Kraft.

Berlin, den 5. März 2013

Der Senat von Berlin

Klaus W o w e r e i t
Regierender Bürgermeister

Frank H e n k e l
Senator für Inneres und Sport

ordnung (VLVO) in der Fassung vom 17. November 2004 (GVBl. 
S. 472) weiterhin Anwendung.

(2) Auf Beamtinnen und Beamte, die vom 1. Januar 2000 an zum 
Aufstieg zur besonderen Verwendung nach den §§ 13a und 18a in 
der Fassung der Verordnung vom 9. März 2004 (GVBl. S. 105) zu-
gelassen worden sind und die Einführungszeit erfolgreich abge-
schlossen haben, finden die Vorschriften der §§ 13b und 18b der 
Verwaltungs-Laufbahnverordnung (VLVO) in der Fassung vom 17. 
November 2004 (GVBl. S. 472) keine Anwendung. Sie verbleiben 
in dem jeweiligen Verwendungsbereich und ihrem jeweiligen Amt. 
Sie können in ein Amt der BesGr. A 11 oder in ein darüber liegendes 
Amt auch eines anderen Bereiches als dem jeweiligen Verwen-
dungsbereich übernommen werden, wenn sie die Voraussetzungen 
nach § 19 erfüllen.

§ 40 
Laufbahnrechtliche Dienstzeit

Auf Beamtinnen und Beamte, denen bereits vor dem 1. April 2009 
ein Amt verliehen war, finden die Bestimmungen des § 12 Absatz 1 
Nummer 2, § 13 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, § 17 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2, § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, § 23 Absatz 1 Num-
mer 2 und § 24 Absatz 2 der Verwaltungs-Laufbahnverordnung 
(VLVO) in der bis zum Inkrafttreten des Artikels IV des Dienst-
rechtsänderungsgesetzes vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70, 93) gel-
tenden Fassung weiterhin Anwendung.

§ 41 
Überleitung

(1) Beamtinnen und Beamte in den Laufbahnen des nichttechni-
schen Dienstes der allgemeinen Verwaltung, des Sozialversiche-
rungsdienstes und des Verwaltungsdienstes an Justizvollzugsanstal-
ten werden mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung in gleichwertige 
Ämter des Laufbahnzweiges für den nichttechnischen Verwaltungs-
dienst übergeleitet.
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), in Ver-
bin dung mit § 9 Absatz 3, § 8 Absatz 1 und § 11 Absatz 1 des Geset-
zes zur Aus füh rung des Bauge setz buchs in der Fassung vom 7. No-
vember 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verord net:

§ 1
Der Bebauungsplan III-231 vom 10. Februar 2011 für das Gelän-

de zwischen der Allée du Stade, der geraden Verlängerung der Allée 
du Stade bis zum Berlin-Spandauer-Schiff fahrts kanal, der nördli-
chen Flurstücksgrenze des Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanals und 
der Bundesautobahn A 111/Kurt-Schumacher-Damm im Bezirk 
Mitte, Ortsteil Wedding wird festgesetzt. Er ändert teilweise den 
durch Verordnung über die Festsetzung des Bebau ungsplans XX-63 
im Bezirk Reinickendorf vom 12. Juni 1978 (GVBl. S. 1232) fest-
gesetzten Bebauungsplan.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung und Umwelt, Abteilung Geoinformation, be-
glaubigte Abzeichnungen des Bebau ungsplans kön nen beim Be-
zirksamt Mitte von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Bauen, 
Wirtschaft und Ordnung kostenfrei eingesehen werden. 

§ 3
Auf die Vorschriften über 

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwai-
ger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltend machung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss 
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind, 

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber der für die verbindliche Bauleit-
planung zuständigen Senatsverwaltung schriftlich geltend machen. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 
1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetz-
buchs und gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 7. März 2013

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Michael M ü l l e r

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans III-231 

im Bezirk Mitte, Ortsteil Wedding
Vom 7. März 2013
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I S. 1509), in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 5 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBI. 
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan 4-50 vom 3. August 2012 für das Gelände 

zwischen Schirwindter Allee, Tharauer Allee, Grundstück Tharauer 
Allee 16/22 G und Bahngelände im Bezirk Charlottenburg-Wil-
mersdorf, Ortsteil Westend wird festgesetzt. Er ändert teilweise den 
durch Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans VII-142 
im Bezirk Charlottenburg vom 21. Dezember 1972 (GVBl. S. 58) 
festgesetzten Bebauungsplan.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Char-

lottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung 
und Ordnungsangelegenheiten, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich 
Vermessung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans kön-
nen beim Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Ab-
teilung Stadtentwicklung und Ordnungsangelegenheiten, Stadtent-
wicklungsamt, Fachbereiche Stadtplanung und Bauaufsicht, 
während der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss 
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2a 
Nummer 3 und 4 des Baugesetzbuchs bezeichnet sind, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Charlotten-
burg-Wilmersdorf von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 
4 genannten Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und 
gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind. 

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 12. März 2013

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

N a u m a n n
Bezirksbürgermeister

S c h u l t e
Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes 4-50  

im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Westend
Vom 12. März 2013
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I S. 1509), in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 5 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBI. 
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan VII-142-1ba vom 3. August 2012 für das 

Grundstück Tharauer Allee 17/23A im Bezirk Charlottenburg-Wil-
mersdorf, Ortsteil Westend wird festgesetzt. Er ändert teilweise den 
durch Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans VII-142 
im Bezirk Charlottenburg vom 21. Dezember 1972 (GVBl. S. 58) 
festgesetzten Bebauungsplan.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Char-

lottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung 
und Ordnungsangelegenheiten, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich 
Vermessung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans kön-
nen beim Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Ab-
teilung Stadtentwicklung und Ordnungsangelegenheiten, Stadtent-
wicklungsamt, Fachbereiche Stadtplanung und Bauaufsicht, 
während der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und 

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss 
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2a 
Nummer 3 und 4 des Baugesetzbuchs bezeichnet sind, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Charlotten-
burg-Wilmersdorf von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 
4 genannten Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und 
gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 12. März 2013

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

N a u m a n n
Bezirksbürgermeister

S c h u l t e
Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans VII-142-1ba  

im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Westend
Vom 12. März 2013
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